
Darf ein Lehrer....?
Beitrag von „Hawkeye“ vom 22. April 2010 17:34

Zitat

Original von Nighthawk

Für Bayern:

3) in Bayern grundsätzlich nicht - denn erstens wird hier die Aufsichtspflicht strenger
ausgelegt und zweitens haben die Schüler ein Recht auf Unterricht und dieses "Recht"
kann ihnen der einzelne Lehrer nicht nehmen (wie es mit dem Recht der anderen auf
ungestörten Unterricht aussieht ...), dazu bedarf es mWn einen Beschluss des
Disziplinarausschusses/der Lehrerkonferenz. Also vor die Tür stellen - auch mit Klinke
runterdrücken - geht definitiv NICHT.

Nein, ist so nicht richtig - jedenfalls so lang, wie du mir einen Erlass zeigst, der dies in der Form
verbietet. Und ich wiederhole dies immer wieder gebetsmühlenartig.

Ich halte das mit dem Verbot des Vor-Die-Tür-Stellens für eine Art Yucca-Palme des Schulrechts.

Zitat:

"Seiner Verweisung aus dem Klassenraum kann ein Schüler selbstverständlich nicht seinen
Anspruch auf Unterricht entgegenhalten, da sein eigener Anspruch auf Unterricht ihm nicht das
Recht verleiht, den Unterrichtsanspruch seiner Mitschüler zu gefährden oder zunichte zu
machen."

"Liegen keine Anzeichen für eine besondere Gefahrenlage vor, ist die Maßnahme unter dem
Gesichtspunkt der präventiven Aufsichtsführung unbedenklich."

Quelle: Thomas Böhm. Grundkurs Schulrecht II. Zentrale Fragen zur Aufsichtspflicht und zu
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. Luchterhand 2007. S. 11 und 12

VGL. Hier auch das Kapitel "Strafrechtliche Konsequenzen". Hier das Fazit: "Mit der oft zu
hörenden Bemerkung >Bei der Aufsicht steht man mit einem Bein im Gefängnis< spielen
Lehrer auf die strafrechtlichen Konsequenzen der Aufsichtspflicht an. Diese Einschätzung
entspricht aber erfreulicherweise nicht der Realität."

Achtung: er nimmt hier schon Bezug auf eine wirkliche Verletzung der Aufsichtspflicht - nicht
das, was unter "Verweis aus dem Klassenzimmer" zu verstehen ist - dies ist kein Verletzung der
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Aufsichtspflicht unter der oben genannten Bedingung.

Grüße

H.

PS: Ich schicke Schüler vor die Tür, lasse sie auf einem Stuhl so hinsetzen, dass sie mich und
NICHT die Klasse sehen können. Von dort kann ich sie auch sehen (und jeder, der vorbei
kommt) und sie bekommen etwas vom Unterricht mit. Entwürdigend? Ich finde oftmals das
Verhalten von Schülern im Unterricht entwürdigend. Und zwar für sie selbst....
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